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Donnerstag, 30.10.2014  
14.30 Uhr Seniorentreff  
19.00 Uhr Bücherei Autorenlesung 
im Remigiushaus  
 
Freitag, 31.10.2014  
14.00 Uhr Kath. Bildungswerk Abfahrt in 
Böhringen nach Konstanz / Stadtrundgang 
 
Samstag, 01.11.2014  
14.00-16.00 Uhr Bücherei Ausstellung 
im Remigiushaus 
14.30 Uhr FC Fußballspiel 
 
Sonntag, 02.11.2014 
10.00-18.00 Uhr Bücherei Ausstellung 
im Remigiushaus 
13.00 Uhr TuS WBSL Abschlusswanderung 
 
Montag, 03.11.2014  
12.00 Uhr Bürger für Bürger Mittagessen 
16.00-20.00 Uhr DRK Kleiderstube geöff net 
19.30 Uhr Bibelabend im Remigiushaus 
 
Dienstag, 04.11.2014  
14.30 Uhr Ev. Kirche Seniorennachmittag 
 
Mittwoch, 05.11.2014  
10.00-12.00 Uhr Bürger für Bürger 
Büro geöff net 
12.00 Uhr Bürger für Bürger Mittagessen 
 
Donnerstag, 06.11.2014 
14.30 Uhr Seniorentreff 

Herzliche Einladung zur Lesung und Buchausstellung 

Zur Eröff nung der diesjährigen Buchausstellung 
im Remigiushaus fi ndet am Donnerstag, den 
30. Oktober, um 19 Uhr eine Lesung statt. 
 
Frau Christine Rath aus Bodman-Ludwigs-
hafen wird aus ihren Büchern lesen und die 
Zuhörer auf die Insel Hiddensee und an den 
Bodensee entführen. 
 
Der Eintritt zur Lesung ist kostenlos.  
 
An Allerheiligen ist die Buchausstellung von 
14 Uhr bis 16 Uhr und am Sonntag, den 
2. November von 10 Uhr bis 18 Uhr geöff net. 

An beiden Tagen wird Sie das Büchereiteam 
mit Kaff ee und Kuchen verwöhnen. 

Kommen Sie vorbei, schmökern Sie in Neuerscheinungen, denken schon an Weih-
nachten und genießen Sie die Ausstellung. 
 
Das Büchereiteam steht Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung und würde sich über 
Ihren Besuch freuen. Sicherlich wissen Sie ja, dass Sie mit Ihrer Buchbestellung die 
Bücherei fi nanziell unterstützen. 
 
 

 

Bürger Service und Tourist Info 
 
Wir bauen für Sie um 
- eingeschränkter Betrieb vom 03.11. - 07.11.2014 
 
Die alten Möbel kommen raus und das Büro wird frisch gestrichen. Anschlie-
ßend bauen die Handwerker die neue Büroeinrichtung ein.  Bedingt durch den 
Umbau können wir, wie angekündigt, nicht im vollem Umfang für Sie tätig wer-
den. Auch telefonisch sind wir dann nur bedingt erreichbar. 

Denken Sie daran, dass nächste Woche keine Ausweise und Pässe beantragt 
werden können. Notfallpässe (Expresspässe) müssten dann bei der Gemeinde-
verwaltung in Volkertshausen beantragt werden. 
 
Am besten, Sie kommen nach dem Umbau (ab dem 10.11.2014) vorbei und 
freuen sich über Ihren neuen Bürger Service /Tourist Info. 

 
 

Zur Eröff nung der diesjährigen Buchausstellung 
im Remigiushaus fi ndet am Donnerstag, den 
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Freitag, 31.10.2014 
Biomüllabfuhr 
Mittwoch, 05.11.2014 
Restmüllabfuhr 
Donnerstag, 06.11.2014 
Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 12.11.2014 
15.00-17.00 Uhr Problemmüll- 
sammlung im Wertstoffhof 
Freitag, 14.11.2014 
Biomüllabfuhr 
Mittwoch, 19.11.2014 
Blaue Tonne Abfuhr  
 

Wertstoffhof / Im Städtle 19 
 
Mittwoch von 16.00-17.00 Uhr 
Samstag von 09.00-12.00 Uhr  
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltsklein-
geräte, Kartonagen, Korken, Metalle, 
Papier, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Für Windeln steht ein 
Extra-Container auf dem Wertstoffhof 
bereit. Annahme von Restmüll ist 
nicht möglich! 
 

Grünabfallannahmestelle 
 
Die Grünabfallannahme ist jeden 
Samstag, von 09.30-12.00 Uhr geöff-
net.  Es können Grünabfälle auf dem 
Areal der alten Kläranlage sortiert ab-
gegeben werden. Trennung zwischen 
dickem Grüngut (mit Gehölz 5 cm 
Durchmesser und dicker) und leich-
tem Grüngut (Rasenschnitt, Blätter, 
etc.) Einfahrt nur über den Feldweg, 
rechts von der Baumschule Ammann, 
möglich. Anliefermenge nicht mehr als 
die Menge eines Pkw-Anhängers! 
 

Gelbe Säcke 
 
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder im Bürger Service, Zi. 5, 
Rathausneubau, jeweils während der 
regulären Öffnungszeiten. 
 

Abfallsäcke 
 
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke er-
halten Sie zum Preis von 5,40 € im Bür-
ger Service, Rathausneubau, wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten. 
 

Altglascontainer im Ort 
 
Benutzungszeiten Montag-Samstag: 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-20.00 Uhr  
Die Nacht- und Ruhezeiten am Nach-
mittag sind ebenso einzuhalten, wie 
die Sonn- und Feiertagsruhe! 

Bericht aus der Sitzung 
des Gemeinderates vom 
27.10.2014  
 
Haushaltsplan 2015 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
(VFA) hat am 13.10.2014 bereits vorbe-
raten und empfohlen, sämtliche Steuern 
und Gebühren/Abgaben bis auf die Fried-
hofs- und Wasserversorgungsgebühr 
unverändert beizubehalten. Kämmerer 
Blüthgen stellt auf Wunsch des VFA vor 
Eintritt in die Debatte die Entwicklung 
der Schlachtzahlen des gemeindeeige-
nen Schlachthauses dar. Die rückläufigen 
Schlachtungen durch Einheimische wer-
den durch solche von Auswärtigen auf-
gefangen, so dass die Anzahl der Gesamt-
schlachtungen stabil geblieben ist. 
 
- Überprüfung der Steuern, Gebühren 
und Abgaben 
Die jährliche Überprüfung von Steuern 
und Gebühren stellt die Grundlage für die 
sich anschließende Haushaltsplanung dar. 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
hat am 13.10.2014 ausführlich über die 
Steuern, Gebühren und Abgaben beraten 
und schlägt dem Gemeinderat vor, in den 
Bereichen „Bestattungswesen“ und „Was-
serversorgung“ Gebührenanpassungen 
vorzunehmen. 
 
I Steuern 
 
1. Grund- und Gewerbesteuer 
Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze 
wurden zum 01.01.2014 auf 320 v. H. bzw. 
340 v. H. angehoben. Aus diesem Grund 
sieht die Verwaltung in diesem Bereich 
keinen Handlungsbedarf. 
 
Beschluss: 
Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze 
der Gemeinde werden im Haushaltsjahr 
2015 gleichbleibend beibehalten. 
 
2. Hundesteuer 
Die Hundesteuer wurde zu Beginn des 
Haushaltsjahres 2011 für den Ersthund auf 
80,00 € angehoben. Für den 2. und jeden 
weiteren Hund wurde sie zum 01.01.2011 
auf 160,00 € festgesetzt. Aus Sicht der Ver-
waltung ist eine Anpassung derzeit nicht 
notwendig. 
 
Beschluss: 
Die Hundesteuersätze der Gemeinde 
werden im Haushaltsjahr 2015 gleichblei-
bend beibehalten. 
 
II Gebühren und Abgaben 
Außer beim Bestattungswesen und der 
Wasserversorgung sind nach Meinung 

des Ausschusses keine Gebührenanpas-
sungen vorzunehmen. In den übrigen 
Bereichen der Gebühren und Abgaben 
der Gemeinde Steißlingen wird aufgrund 
relativ zeitnah zurückliegenden Anpas-
sungen bzw. auch teilweise mehrjähri-
gen Kalkulationszeiträumen kein weiterer 
Handlungsbedarf gesehen. 
 
1. Friedhofgebühren 
Die Bestattungs- und Grabnutzungsge-
bühren sollen aufgrund des niedrigen 
Kostendeckungsgrades von ca. 35 % und 
der Notwendigkeit zur Anlegung eines 
neuen Rasengrabfeldes zum 01.01.2015 
angehoben werden, so Kämmerer Blüth-
gen. Ziel und Vorschlag des Verwaltungs- 
und Finanzausschusses ist es, insbeson-
dere bei den Grabnutzungsgebühren 
einen Kostendeckungsgrad von ca. 50 % 
zu erreichen. Aus der Mitte des Gemein-
derates wird die Frage gestellt, ob weiter-
hin Gebührensätze für Rasengräber ohne 
zusätzliche Pflanzfläche notwendig sind. 
Derzeit werden solche Gräber nicht ange-
boten. Der Vorsitzende erläutert, dass in 
diesen Grabfeldern noch Zweitbelegun-
gen anstehen. Auch gibt es Anfragen für 
diese Grabart seitens der Bürgerschaft, so 
dass eine Neuanlegung dieses Grabtyps 
durchaus möglich erscheint. Mehrheitlich 
ist man der Meinung, dass die Gemeinde 
die anvisierte Kostendeckung von rund 
50% erreichen sollte, um nicht noch hö-
here Defizite zu erhalten. 
 
2. Wasserversorgungsgebühren 
Laut Kämmerer Blüthgen hat der aktuel-
le Wasserpreis von 1,40 € pro Kubikmeter 
seit dem 01.01.2007 Bestand. Aufgrund 
der notwendigen Umstellung im Bereich 
der Wassermeistertätigkeit - Kooperation 
mit den Stadtwerken Radolfzell und er-
höhten Bauhofaufwand - sind hier erheb-
liche Kostensteigerungen zu verzeichnen. 
Die Verwaltung hat deshalb die voraus-
sichtliche Entwicklung für das Jahr 2015 
prognostiziert und kommt zum Ergebnis, 
dass bei Beibehaltung des Wasserpreises 
vermutlich ein Verlust in Höhe von 6.724 € 
erwirtschaftet wird. 

Der Gemeinderat und die Verwaltung 
waren sich bisher einig, dass es gerecht-
fertigt ist, dass die Wasserversorgung ei-
nen akzeptablen Gewinn erwirtschaftet. 
Aus diesem Grund wird eine Anpassung 
der Grundgebühren und des Wasserver-
brauchspreises wie folgt vorgeschlagen: 
 
Grundgebühren: alt: neu: 
Qn 2,5 1,35 €/Monat 2,10 €/Monat 
Qn 6 1,85 €/Monat 3,00 €/Monat 
Qn 10 3,85 €/Monat 6,00 €/Monat 
Qn 50 6,90 €/Monat 10,00 €/Monat 
DN 80 (Verbundzähler) 20,00 €/Monat 30,00 €/Monat 
 
Wasserpreis: alt: neu: 
Pro Kubikmeter Wasser 1,40 € netto 1,50 € netto 
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dass die Veranstaltung „Verwaltung 
vor Ort“, die für letzten Samstag ange-
kündigt war, sehr kurzfristig wegen des 
morgendlichen nasskalten und regne-
rischen Wetters verschoben  werden 
musste? Die Gemeindeverwaltung holt 
die Infoveranstaltung im nächsten Früh-
jahr nach.  
 
dass sich auch die geplante und ange-
sagte Kleidersammlung für die Repu-
blik Moldau verschiebt? Bitte merken 
Sie sich jetzt Mittwoch, 19. November 
und Donnerstag, 20. November 2014 
vor. Weitere Infos im nächsten Gemeinde 
aktuell.  
 
dass Sie nun endlich auch Ihren guten 
Trödel los werden können und damit 
gleichzeitig etwas Gutes tun? Am Sams-
tag, 15.11.2014 findet von 14.00-18.00 
Uhr der große Floh- und Trödelfloh-
markt des Schulfördervereines in der 
Seeblickhalle statt und es gibt noch 
ein paar freie Tische. Melden Sie sich 
schnell per Mail an: 
mail@schulfoe-steisslingen.de. 
 
dass der Kreisseniorenrat  des Landkrei-
ses Konstanz kürzlich sein 25-jähriges 
Jubiläum feiern  konnte? Der Kreisseni-
orenrat ist eine Vereinigung aktiver Seni-
orinnen und Senioren, die sich bei stei-
gendem Aufgabenspektrum erfolgreich 
generations übergreifend für die Interes-
sen älterer Mitbürger unseres Landkrei-
ses einsetzt. Steißlingen wird dort von 
Helmut Kuppel vertreten.  
 
dass wir dem Kreisseniorenrat die Vor-
sorgemappen verdanken, die jetzt wie-
der beim Bürger Service zur Abholung  
bereit liegen? Übrigens, kleine Spenden 
(für die Druckkosten) sind willkommen 
und werden direkt an die Verantwortli-
chen weiter geleitet.  
 
dass demnächst das historische Korn-
haus in Engen bereits zum 5. Mal die 
Seiten des riesengroßen Weihnachts-
Bilder-Buches öffnet? Das Team von 
Schauspielern und Musikern rund um 
Bühnenbildner, Textautor, Komponist 
und Co-Regisseur Udo Krummel aus 
Steißlingen wird ab Samstag, 29.11. bis 
zum 13.12.2014 in zahlreichen Auffüh-
rungen die neue Geschichte „Der Weih-
nachtsstern“ präsentieren. Der Vorver-
kauf startet am 10. November. Mehr Infos 
unter www.engen.de.  
 
dass der bekannte und sehr beliebte 
Pater Anselm Grün einen Vortrag am 
06.11.2014 in  Singen hält? Die Veran-
staltung stieß im Vorfeld auf eine so gro-
ße Resonanz, dass vom Bürgersaal in die 
große Stadthalle Singen ausgewichen 
werden muss. Beginn ist um 20.00 Uhr. 
Karten gibt es beim Bürgerbüro Singen 
in der Marktpassage und ab Montag 
auch im Kartenbüro der Stadthalle. 

Bei einer entsprechenden Anhebung 
wird die Sparte Wasserversorgung der 
Gemeindewerke Steißlingen im Jahr 2015 
voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 
16.763 € erwirtschaften. Auf Nachfrage er-
klärt Bürgermeister Ostermaier, dass der 
Gewinn für anstehende Investitionen in 
der Wasserversorgung gebraucht wird, z. 
B. muss die Rohrleitung zum Tiefbrunnen 
erneuert oder die Ringleitung zum Indus-
triegebiet geschlossen werden. Insoweit 
kommt der Gewinn bei den Bürgern 
wieder zugute. Bei einem durchschnittli-
chen Verbrauch von 10 ccm Wasser einer 
4-köpfigen Familie macht die Preiserhö-
hung 1,00 € im Monat aus, so der Vorsit-
zende auf weitere Nachfrage aus dem 
Gemeinderat. Ein Gemeinderat weist da-
rauf hin, dass die Wasserversorgung nicht 
subventioniert werden sollte. Schließlich 
würde derjenige am meisten Subventi-
onsmittel erhalten, der am meisten Was-
ser verbraucht.  

Beschluss: 
1.    Der Gemeinderat beschließt, die Fried-

hofgebühren auf der Basis des vorlie-
genden Vorschlags ab dem 01.01.2015 
anzupassen. 

2.    Der Gemeinderat beschließt, die 
Grundgebühren und den Wasserpreis 
der Gemeindewerke Steißlingen, wie 
oben dargestellt, zum 01.01.2015 an-
zupassen. 

3.    Die übrigen Gebühren und Abgaben 
der Gemeinde Steißlingen werden im 
Haushaltjahr 2015 gleichbleibend bei-
behalten.  

Änderung der Wasserversorgungssat-
zung und der Friedhofssatzung 
Beschluss: 
Die Wasserversorgungssatzung sowie die 
Friedhofssatzung wird entsprechend dem 
Empfehlungsbeschluss des Verwaltungs- 
und Finanzausschusses auf der Basis der 
vorgestellten Entwürfe geändert.   

Nachkalkulation der gesplitterten Ab-
wassergebühr für das Jahr 2013  
Die Berechnung ergibt eine Kostenüber-
deckungen bei der Schmutzwasserge-
bühr in Höhe von 19.011,74 € und bei der 
Niederschlagswassergebühr von 5.892,98 
€. Gesamthaft liegt somit eine Überde-
ckung von 24.904,72 € vor, die in den 
kommenden Jahren 2016 – 2017 ausge-
glichen werden muss. Der Verwaltungs- 
und Finanzausschuss hat die Nachkalku-
lation 2013 am 13.10.2014 ausführlich 
vorberaten. 
 
Beschluss: 
1.    Der Nachkalkulation der Abwasserge-

bühren für das Jahre 2013 mit Kosten-
überdeckungen bei der Schmutzwas-
sergebühr in Höhe von 19.011,74 € 
bzw. der Niederschlagswassergebühr 
von 5.892,98 € wird zugestimmt. 

2.    Der Ausgleich dieser Kostenüber- bzw. 
-unterdeckungen erfolgt im Zeitraum 
2016 bis 2017.  

Änderung der Satzung für ehrenamtli-
che Tätigkeit 
Entsprechend dem Vorschlag der Verwal-
tung und des Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses soll die Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
an die aktuellen Verhältnisse angepasst 
werden. Die Beträge zur Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit sind größten-
teils seit dem Jahre 2002 nicht mehr an-
gepasst worden. 
Anmerkung zu § 1: Mit der Einführung 
des Mindestlohns von 8,50 €/Arbeitsstun-
de möchte die Verwaltung auch diesen 
Satz entsprechend erhöhen. Z. B. werden 
die Beschäftigen im Wertstoffhof und der 
Grünabfallannahmestelle in Anlehnung 
dieser Sätze entlohnt (bisher 8,00 €, neu 
9,00 €). 
Anmerkung zu §§ 3 + 5: Die Verwaltung 
schlägt vor, auch den Grundbetrag und 
das Sitzungsgeld des Gemeinderates und 
des Ortschaftsrates sowie für die Bürger-
meisterstellvertreter moderat zu erhöhen. 
(Grundbetrag + Sitzungsgeld bisher 32,00 
€, jetzt 36,00 € und sonst. Sitzungen + Ort-
schaftsrat bisher 16,00 €, jetzt 18,00 €)) 
Anmerkung zu § 6: Eine aktuelle Umfrage 
unter den Gemeinden hat ergeben, dass 
die Entschädigungssätze unserer Feuer-
wehr teilweise deutlich unter den ande-
rer Gemeinden liegen. Die Kommunen 
Volkertshausen, Moos und Gaienhofen 
haben vor kurzem ihre Sätze angehoben. 
An diesen möchte sich die Verwaltung 
orientieren. Demgemäß soll der Feuer-
wehrkommandant eine jährliche Ent-
schädigung von 600,00 € (bish. 360,00 €) 
und dessen Stellvertreter eine jährliche 
Entschädigung von 300,00 € (bish. 180,00 
€) erhalten. Neu eingeführt wird, dass der 
Jugendwart (150,00 €), der Jugendleiter 
(75,00 €), der Gerätewart (300,00 €), der 
Atemschutzgerätewart und der Funkge-
rätewart (jeweils 200,00 €) jährlich als Auf-
wandsentschädigung erhalten. 
 
Bürgermeister Ostermaier würdigt die 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der 
Gemeinde, denen man auch einen An-
erkennungsbetrag zukommen lassen 
möchte. Insbesondere hebt er die verant-
wortungsvolle Arbeit eines Feuerwehr-
kommandanten hervor, der für das ein-
wandfreie Funktionieren der Feuerwehr 
nur 600,00 € im Jahr bekommt. 
 
Beschluss: 
1.  Die Beträge zur Entschädigung ehren-

amtlicher Tätigkeit werden, wie im Ent-
wurf zur Satzungsänderung dargestellt, 
zum 01.01.2015 angepasst. 

2.    Die Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit wird 
entsprechend dem Empfehlungs-
beschluss des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses auf der Basis des bei-
liegenden Entwurfs geändert.  
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Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsaplens „Pflegestätte Helianthum“ 
In der Sitzung des Gemeinderates am 
29.07.2013 wurde die mögliche Erweite-
rung der Pflegestätte Helianthum in den 
nördlichen Grünbereich hinein erstmals 
beraten. In der Sitzung des Gemeinderats 
am 06.10.2014 wurde die aktualisierte 
Entwurfsplanung der Erweiterung der 
Pflegestätte vorgestellt. An einem Infor-
mationsabend am 15.10.2014 wurde die 
Planung den Angrenzern durch den Be-
treiber und Investor, Herrn Oliver Stellfeld, 
präsentiert.  

Aufstellungsbeschluss 
Bauamtsleiter Schönenberger betont, dass 
mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Erweiterung Helianthum“ die planungs-
rechtlichen Vorraussetzungen geschaffen 
werden, das bestehende Pflegeheim He-
lianthum durch einen zukunftsweisenden 
Neubau zeitgemäß zu erweitern. Die Pla-
nung soll als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB im beschleu-
nigten Verfahren durchgeführt werden. 
Die Anwendungsvoraussetzungen für das 
beschleunigte Verfahren liegen vor, weil 
der Bebauungsplan für die Entwicklung 
des Innenbereichs dient und weniger als 
20.000 m² anrechenbare Grundfläche fest-
gesetzt werden. 
Dem Bebauungsplan sollen folgende Pla-
nungsziele zugrunde gelegt werden: Das 
Baugebiet soll nach den Vorschriften der 
BauNVO als Sondergebiet Pflege festge-
setzt werden. Das neue Gebiet grenzt 
direkt an das bestehende Sondergebiet 
Pflege „Ziegelweg“. Der räumliche Gel-
tungsbereich umfasst die Grundstücke 
Flst.-Nrn. 1275, 1278, 1279, 1280, 1281, 
1282, 1283, 1286, 1289, 1292/Teilfläche, 
1308 und den Weg Flst.-Nr. 1522/2. 
Ein Gemeinderat plädiert dafür, den äu-
ßerst markanten und ökologisch wertvol-
len Birnbaum zu erhalten. Der Vorsitzen-
de erklärt, dass der Standort des Baums 
von dem geplanten Erweiterungsbau des 
Helianthum vollends überbaut wird und 
ein Drumherumbauen nicht möglich ist. 
Allerdings geht der Birnbaum in die Ge-
samtbewertung des Ökologieausgleichs 
vollständig mit ein. Hier ist u. a. vorgese-
hen, das Dach komplett zu begrünen. Die 
Fachplaner werden hierzu noch weitere 
Vorschläge zum Ausgleich machen. 
Der Bürgermeister geht nochmals auf 
die Notwendigkeit dieses Projekts ein, 
da einige Anwohner dem Bauvorhaben 
kritisch gegenüber stehen. Aufgrund ei-
ner Gesetzesänderung sind die Betreiber 
von Pflegeeinrichtungen gezwungen, 
nur noch Einzelzimmer anzubieten. Die 
Bettenzahl würde sich beim Helianthum 
drastisch reduzieren, so dass dieses nicht 
mehr ausreichend wirtschaftlich betrie-
ben werden kann. Die Schließung des 
Pflegeheims wäre ein großer Verlust für 
die Gemeinde. Auf weitere Nachfrage er-
klärt der Vorsitzende, dass es Sinn macht, 
dass die Gemeinde zunächst sämtliche 
Grundstücke vor dem Aufstellungsbe-

schluss vertraglich an sich bindet. Nur so 
kann die Gemeinde genügend Einfluss 
auf die Planung ausüben, so der Bür-
germeister. Aus Gründen der Gleichheit 
wendet die Kommune auch hier dasselbe 
Verfahren an wie in anderen Planungs-
gebieten. Zudem kann die Gemeinde als 
Verkäuferin auf eine zügige Bebauung der 
Grundstücke drängen, damit diese nicht 
über Jahre hinweg unbebaut bleiben. 
Schließlich wurden diese einer früheren 
Nutzung entzogen. Größerer Flächenver-
brauch durch Erschließung weiterer Bau-
gebiete wäre zudem die Folge. Ein Mit-
glied des Gemeinderats ergänzt, dass die 
Einkaufspolitik der Gemeinde äußerst be-
ständig ist und Preistreiberei oder Speku-
lationsgeschäfte mit Grundstücken ent-
gegenwirkt. Das Vorgehen der Kommune 
ist daher ein Lenkungselement für stabile 
Grundstückspreise in unserer Gemeinde.  

Beschluss: 
1.    Der Gemeinderat stimmt der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Erwei-
terung Helianthum“ (gem. § 2 Abs. 1 
BauGB) als ein Sondergebiet „Pflege“ 
entsprechend dem im Lageplan vom 
22.10.2014 dargestellten Bereich zu. 

2.    Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (§ 4 Abs. 1 BauGB) und der Öf-
fentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) durch-
zuführen. 

3.    Der Gemeinderat stimmt dem räumli-
chen Geltungsbereich zu.   

Vergabe einer Trafostation für das Ge-
werbegebiet „Vor Eichen“ 
Die Erschließung des Gewerbegebietes 
„Vor Eichen“ läuft mit allen Ver- und Ent-
sorgungsleitungen im Zeitplan. Für die 
künftige Stromversorgung des Gebietes 
muss noch eine Trafostation erstellt wer-
den. Von der Gemeindeverwaltung wur-
den bei 3 Anbietern Angebote über die 
Lieferung einer begehbaren Trafostation 
mit Tiefbauarbeiten eingeholt. Inklusive 
dieser Leistungen ist die Fa. Siemens AG 
mit einem Angebotspreis von 47.320,35 
€ günstigster Bieter. Die weiteren Bieter 
lagen 5 % bzw. 27 % über dem Angebot.  

Beschluss: 
Der Auftrag über die Lieferung der Trafo-
station „Vor Eichen“ wird auf Grundlage 
des geprüften Angebotes vom 22.10.2014 
zum Angebotspreis von 47.320,35 € an die 
Fa. Siemens AG aus Stuttgart vergeben.   

Baugesuche - Bauvoranfragen 
Für 2 Bauvorhaben wird das Einverständ-
nis erteilt.  

Bekanntgaben – Anträge 
Änderungsantrag des Flughafens Zürich 
Bürgermeister Ostermaier informiert, dass 
der Flughafen Zürich die An- und Abflugs-
varianten nochmals wesentlich ändern 
möchte. Der östliche Bereich des Boden-
sees ist dadurch stärker betroffen, da die 
An- und Abflugstrecken entflechtet werden 
sollen. Der Landkreis hat bereits Fachleute 

damit beauftragt, den vielseitigen und sehr 
komplexen Antrag genau zu überprüfen, 
um fundiert Bedenken und Anregungen 
des Landkreises zu formulieren. Den Ge-
meinden wird einen entsprechender Vor-
schlag zur Beschlussfassung vorgelegt.  

Dreiköniglauf vor dem endgültigen Ende 
Weiter gibt der Bürgermeister bekannt, 
dass seine Bemühungen, den Dreikönigs-
lauf für die Gemeinde zu erhalten, leider 
gescheitert sind. Die bisherigen Verant-
wortlichen aber auch andere Personen, 
die als Organisatoren in Frage gekom-
men wären, haben aus unterschiedlichen 
Gründen abgesagt. Der Gemeinderat 
bedauert die Beendigung dieses traditi-
onellen Laufs, der weit über Steißlingen 
hinaus bekannt war.  

Zuschuss für den Schulneubau 
Wie bereits mitgeteilt wurde, beträgt der 
Zuschuss für den Schulneubau durch das 
Land 2,694 Mio. €. Der Betrag soll über 
mehrere Jahre hinweg ausbezahlt wer-
den. Nun hat das Regierungspräsidium 
Freiburg eine unerwartet hohe Rate von 
1,945 Mio. € überwiesen. Damit stellt sich 
die Gesamtfinanzsituation der Gemein-
de, so Bürgermeister Ostermaier, deutlich 
besser dar.  

Zum Bauvorhaben hinter dem neuen Feu-
erwehrhaus 
wurde die Frage gestellt, wieso dort Ab-
spundungen notwendig wurden. Nach 
Kenntnissen des Bürgermeisters musste 
für das Bauvorhaben dort vorkommendes 
Schichtenwasser ausgeschlossen werden. 
Örtliche Bodenabsenkungen sowie mög-
liche Schäden an benachbarten Häusern 
könnte die Folge abgesenkten Schichten-
wassers sein. Aufgrund größeren Regen-
aufkommens musste die Baugrube aus-
gepumpt werden.  

Verschmutzte Radwege 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach der 
Zuständigkeit für die Sauberhaltung von 
Radwegen. Insbesondere der nach Sin-
gen sei durch die Bewirtschaftung der 
angrenzenden Flächen stark verunreinigt. 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass 
der „Radweg“ bis zur Brücke der B 33 neu 
ein Wirtschaftsweg ist, der auch als Rad-
weg mitbenutzt werden darf. Hier muss 
der Radfahrer mit entsprechenden Ver-
schmutzungen rechnen. Ausgewiesene 
Radwege hingegen dürfen die Landwirte 
in der Regel mitbenutzen. Hier gilt aber 
ein strengeres Reinhaltungsgebot für den 
Landwirt. Letztendlich appelliert der Bür-
germeister an Radfahrer und Landwirte, 
gegenseitig mehr Toleranz zu üben, ins-
besondere in Schlechtwetterphasen und 
Erntezeit.  

Spatenstich für das neue Fahrsicher-
heitszentrum 
Aus der Mitte des Gemeinderates wird 
bekannt gegeben, dass der Spatenstich 
für das neue Fahrsicherheitszentrum am 
Mühlenweg am Montag, den 10.11.2014 
um 11.00 Uhr stattfindet. 
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Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
 

„Erweiterung Helianthum“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung  
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steißlingen hat am 27.10.2014 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Erweiterung 
Helianthum“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans „Erweiterung Helianthum“ umfasst folgende Flurstücke Nr. 1275, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1286, 1289, 1292/Teilfläche, 1308 und den Weg Flst.-Nr. 1522/2.  (siehe Plan). 

Maßgebend ist der Abgrenzungsplan in der Fassung vom 22.10.2014 
 

Ziel und Zweck der Planung  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Er-
weiterung Helianthum“ sollen die planungs-
rechtlichen Vorraussetzungen geschaffen 
werden, das bestehende Pflegeheim Heli-
anthum durch einen zukunftsweisenden 
Neubau zeitgemäß zu erweitern. Sowohl 
der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten als 
auch die rechtlichen Vorgaben machen eine 
Erweiterung notwendig. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 
dargestellt. Der Bebauungsplan entwickelt 
sich somit aus dem Flächennutzungsplan (§ 
8 Abs. 2 BauGB). 

 
Der Bebauungsplan wird ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. 
Steißlingen, 30.10.2014 
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Datum: 22.10. 2014

Maßstab: 1:500

Gemeinde Steißlingen
Schulstraße 19
78256 Steißlingen
gemeinde@steisslingen.de

Tel.: 07738-9293-0
Fax.:07738-9293-59
www.steisslingen.de

Gemeinde Steißlingen 
Landkreis Konstanz 

S A T Z U N G  
 

vom 27.10.2014 
zur Änderung der Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und 
Bestattungs gebührensatzung) vom 21. Februar 1984, zu-

letzt geändert mit Satzung vom 26. September 2011. 
 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 
Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwesen 
(Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 
13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat 
der Gemeinderat am 27.10.2014 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1  
 
Die Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung (Ge-
bührenverzeichnis) in der Fassung vom 21.02.1984, zuletzt geän-
dert am 26.09.2011, wird wie folgt geändert: 
 
Die Nummern 2, 3, 4, 5 und 6 erhalten folgende Fassung:  

2. Bestattungsgebühren 
2.1  Bestattung von Personen im Alter von 10 Jahren 
 und mehr 650,00 € 
2.2  Bestattung von Personen unter 10 Jahren 320,00 € 
2.3  Bestattung von Tot- und Fehlgeburten 80,00 € 
2.4  Zuschlag für Tieferbettung 90,00 € 
2.5  Beisetzung einer Aschenurne 160,00 € 
2.6  werden Bestattungen an Samstagen 
 vorgenommen, erhöhen 
 sich die Gebühren gem. 2.1 bis 2.3 und 2.5 um 25,00 % 
2.7  Bereitstellung von Sargträgern 100,00 € 
 
3. Ausgrabung und Wiederbestattungen von Leichen und 
Gebeinen 
3.1  Ausgrabung von Leichen oder Gebeinen 850,00 € 
3.2  Wiederbestattung von Personen im Alter 
 von 10 Jahren und mehr 1.600,00 € 
3.3  Wiederbestattung von Personen 
 unter 10 Jahren 1.150,00 € 
3.4  Ausgrabung von Urnen 80,00 € 
3.5  Wiederbeisetzung einer Urne 160,00 € 
 
4. Grabplatzgebühren 
4.1  Überlassung eines Reihengrabes 
4.1.1  für Personen unter 10 Jahren 330,00 € 
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4.1.2  für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 960,00 € 
4.1.3  als Rasengrabstätte für Personen 
 unter 10 Jahren 1.320,00 € 
4.1.4  als Rasengrabstätte für Personen 
 über 10 Jahren 2.200,00 € 
4.1.5  als Rasengrabstätte mit Pflanzfläche 
 unter 10 Jahren 1.750,00 € 
4.1.6  als Rasengrabstätte mit Pflanzfläche 
 über 10 Jahren 2.620,00 € 
4.2  Überlassung eines Urnenreihengrabes 440,00 € 
4.3  Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
4.3.1  Wahlgrab je Grabstelle 1.950,00 € 
4.3.2  Wahlgrab mit Tieferbettung 2.920,00 € 
4.3.2.1 als einstelliges Rasengrab 2.200,00 € 
4.3.2.2 als einstelliges Rasengrab mit Pflanzfläche 2.620,00 € 
4.3.3  Urnenwahlgrab 750,00 € 
4.3.4  Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 für die Dauer einer Nutzungsperiode 
 Wahlgrab je Grabstelle 1.950,00 € 
4.3.5 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 für die Dauer einer Nutzungsperiode 
 Wahlgrabstelle mit Tieferbettung 1.920,00 € 
4.3.6  Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 für die Dauer einer Nutzungsperiode 
 eines Urnenwahlgrabs 750,00 € 
4.3.7  Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 für die Dauer einer Nutzungsperiode 
 eines einstelligen Rasengrabes 2.200,00 € 
4.3.8  Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes 
 für die Dauer einer Nutzungsperiode 
 eines einstelligen Rasengrabes 
 mit Pflanzfläche 2.620,00 € 
4.3.9   Für eine abweichende Nutzungsdauer anteilig, nach dem 

Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungs-
dauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 

 
5. Benutzungsgebühren für die Einsegnungshalle 
5.1  Benutzung der Einsegnungshalle 270,00 € 
5.2  Benutzung einer Aufbewahrungszelle 
 je angefangenen Tag 70,00 € 
 
6. Gebühren für Trittplatten 
6.1  für Reihen- und Wahlgräber je Grabstelle 
6.1.1  drei Trittplatten einschl. verlegen 75,00 € 
6.2  für Urnenwahlgräber 
6.2.1  für Zwischenplatten einschl. Verlegen 63,00 € 
6.3  für Urnenreihengräber 
6.3.1  für Zwischenplatten einschl. verlegen 55,00 € 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Steißlingen, den 28.10.2014  
 
Ostermaier, 
Bürgermeister 
 

Gemeinde Steißlingen 
Landkreis Konstanz 

Satzung 

vom 27.10.2014 
 

zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 21.02.2000, 
zuletzt geändert am 05.11.2013.  
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sowie der §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. 
Oktober 2014 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1  
Die §§ 41 und 42 der WVS erhalten folgende Fassung: 
 
§ 41 Grundgebühr 
(1)   Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße er-
hoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer 
Nenngröße von:  
(2) 
Maximaldurchfluss (Qmax) 3  und 5 7  und 10 20 50 Verbund
     DN  80 
Nenndurchfluss  (Qn) 2,5 6 10 25 Verbund
     DN  80 
€ pro Monat 2,10 3,00 6,00 10,50 30,00
 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzäh-
lern entfällt die Grundgebühr.  

(3)   Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in 
dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig ausge-
baut wird, je als voller Monat gerechnet. 
 
(4)   Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen 
im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, 
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet. 
 
§ 42 Verbrauchsgebühren 
(1)   Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-
menge (§ 43) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Ku-
bikmeter 1,50 € zzgl. MWSt. 
 
(2)   Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Ku-
bikmeter 1,50 € zzgl. MWSt.  
 

§ 2  
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.  

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

Steißlingen, den 28.10.2014   

Ostermaier 
Bürgermeister 
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In den kommenden Tagen feiern in un-
serer Gemeinde folgende Jubilare  
Geburtstag 
 
Freitag, 31. Oktober 2014 
Helga Schwab, Radolfzeller Straße 29 
78. Geburtstag 
 
Samstag, 01. November 2014 
Helga Fehrle, Goethestraße 7 
71. Geburtstag 
 
Dienstag, 11. November 2014 
Klothilde Auer, Sonnenblumenweg 5 
84. Geburtstag 
 
Vittorio Babuin, Sonnenblumenweg 5 
74. Geburtstag 
 
Mittwoch, 05. November 2014 
Pia Heim, Radolfzeller Straße 18 
85. Geburtstag 
 
Werner Hofmeier, Am Rehmenbach 1 
77. Geburtstag 
 
Manfred Knobelspies, Schubertstraße 22 
75. Geburtstag 
 
Erika Nägele, Schorenstraße 2 
73. Geburtstag 
 
Wir gratulieren recht herzlich und wün-
schen alles Gute – vor allem Gesundheit 

Unsere  
Schule  
stellt sich vor 
 
Herzliche Einladung  
zum Tag der offenen Tür 
 
Am Samstag, 08.11.2014 stehen von 
13.00-18.00 Uhr die Türen des Neubaus 
unserer Gemeinschaftsschule für alle inte-
ressierten BürgerInnen offen. 
 
Die Schulleitung und die Fachlehrer mit 
ihren SchülerInnen stellen Ihnen „ihre“ 
neuen Räume vor und stehen für Fragen 
gerne zur Verfügung, ebenfalls die mit 
dem Neubau betrauten Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung. 
Für das Wohlergehen umsorgt Sie der El-
ternbeirat mit Kaffee und Kuchen. 
 
Schauen Sie vorbei, staunen Sie und 
sind Sie neugierig, was alles hinter und 
in unserer neuen Gemeinschaftsschule 
steckt! 

„Dreikönigslauf“ findet nicht mehr statt 
 
25 Jahre fand dieses sportliche Ereignis jeweils am 6. Januar statt. Leider war es dieses 
Jahr das letzte Mal. Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, neue zusätzliche 
Personen für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Veranstaltung zu 
finden. 
 
Am 06.01.1990 fand der 1. Dreikönigslauf statt. Organisator war Josef Niederholz zusam-
men mit einigen Freiwilligen. Von Anfang an waren die Kinder und Jugend-lichen mit 
dabei und das ganze fand im Mindlestal und um den Friedhof herum statt. Jährlich nah-
men mehr Läufer teil und die Organisation musste erweitert werden. Mit der Schaffung 
der leichtathletischen Anlagen im Sportpark Mindlestal wurde sowohl der Start/-Zielbe-
reich verlegt und die Strecke erweitert. Seitdem gibt es den Bambini-Jugendlauf, die 5 
km und die 10 km. Der Dreikönigslauf erfreute sich bei den Läufern in unserer Region 
großer Beliebtheit. Es gab viele spannende Rennen unter den „Laufgrößen“ unserer Re-
gion. Die meisten Siege konnte Gerhard Schneble aus Gailingen erringen. Auch konnte 
man viele junge Talente erleben, die heute zu den besten Leichtathleten Deutschlands 
zählen. 
 
In all den Jahren lag die Vorbereitung und Organisation des Laufes bei der Abt. Leicht-
athletik/WBSL des TuS Steißlingen. Besonders hat sich Dirk Beer mit seinem Team enga-
giert. Leider war es nicht möglich, das Ausscheiden einiger wichtiger Personen durch 
neue zu ersetzen. Alle Bemühungen, eine Lösung für die Zukunft zu finden, sind ge-
scheitert. Gespräche fanden mit Abteilungen des TuS und des FC statt. Leider konnten 
die notwendigen Personen für ein neues Team nicht gefunden werden. Auch wenn es 
schwerfällt, müssen wir akzeptieren, dass der „Steißlinger Dreikönigslauf“ der Vergan-
genheit angehört. 
 
Im Namen der Gemeinde möchte ich mich bei allen bisherigen Helferinnen und Helfern, 
die sich über 25 Jahre hinweg engagiert und eingebracht haben, bedanken. Jeder war 
wichtig, denn er hat mit seinem Einsatz mitgeholfen, dass es diese Sportveranstaltung 
gab. Einen 25. Neukönigslauf wird es nicht mehr geben! 
 
Artur Ostermaier 
Bürgermeister 

Bürgerversammlung 2014 
 
Vorankündigung 
Am Mittwoch, 12.11.2014, findet um 19.00 Uhr in der Mensa im Neubau der Ge-
meinschaftsschule Steißlingen eine Bürgerversammlung statt. Bitte merken Sie 
sich diesen Termin vor. 
 
Es werden u. a. Themen behandelt, die von den Bürgern vorgeschlagen werden. Bitte 
reichen Sie Ihre Wunschthemen bis spätestens 03.11.2014 hier beim Rathaus ein. 
Sie können uns schriftlich, per Fax (9293-59), telefonisch (9293-0) oder per Mail (ge-
meinde@steisslingen.de) kontaktieren. 
 
Bitte machen Sie von Ihrem Mitwirkungsrecht Gebrauch. Wir freuen uns, wenn mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zur Information und Diskussion 
nutzen würden. 

Ihr Fundamt informiert 
 
Gegenstand/Beschreibung gefunden am wo  
Schlüssel Rotes Band „Stadtkind“ 01.10.2014 Remigiusstraße  
Schlüssel an Wollbändchen 15.10.2014 Parkplatz Friedhof  
Taschenmesser 23.10.2014 Seeblickhalle  
Taschenmesser 23.08.2014 Bushaltestelle Rathaus  
Nokia Handy 26.10.2014 Bohlstraße  
Damenjacke Leopardenmuster 27.10.2014 unbekannt  
     



Liebe Kunden,

wir haben ab 

Samstag, den 1. Nov. 2014

bis einschließlich

Sonntag, den 9. Nov. 2014

geschlossen.

Ab Montag, 10. Nov. 2014

sind wir wieder für Sie da.

Schulstr. 4  
Tel. 07738/2 77

Singener Str. 11 
Tel. 2 78

78256 Steißlingen

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 3 8/3 89

Beste Qualität - guter Preis!

Hackfleisch gemischt 1 kg e 6,99

frischer Schweinebauch 1 kg e 6,99

magere Putenschnitzel 1 kg e 9,90

kesselfrische Fleischwurstringe 1 kg e 7,99

Schweinefilet im Speckmantel 100 g e 1,99

Knaller - Aktion:

Jeder Kunde erhält bei einem Einkauf über 7,00 e
eine tolle Überraschung

Halloween-Party bei Rimmele:

Halloween-Knacker gruselig scharf 100 g e 0,99

Halloween-Schweinebraten 100 g e 0,99

Halloween-Pfanne 100 g e 0,99

Diese Woche frische Blut- und Leberwürste

Donnerstag u. Freitag frischer u. gerauchter Fisch

Montag und Dienstag Angebote:
frische Schweineleber 1 kg e 5,99

frische Schweinenierle 1 kg e 5,99

frische Rinderleber am Di. 1 kg e 9,90

Ihre Metzgermeister
Achim und Volker Rimmele

Inhaber Hugo Maier
Kirchstr. 2, 78256 Steißlingen
Tel. 07738-923024

Leidenschaftlich entflammt!
Entdecken Sie die
Vielfalt erhellender 
Momente und die Schönheit
brennender Leidenschaft.

Unsere neuen Duftkerzen machen aus Ihrem
Kerzenstündchen eine Zeit voller Wärme und Wohligkeit.

Blutorangen, Birkenblüten, Naranja, Bratapfel,
Kaminfeuer, Canada Cranberries, roter Granatapfel

EinkaufsblattEinkaufsblatt
Steißlinger

WIR HABEN GANZ SCHÖN WAS ZU BIETEN

am Dienstag, 4.11.2014 letztmalig in diesem Jahr
Steißlingen , Bauhof, 11.20 Uhr
Geflügelhof J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Geflügelverkauf

Gasthaus Kreuz
Die Dünnelestube in Wiechs

Sonntag, 02.11.2014 ab 12.00 Uhr

feine hausgemachte Sonntagsbraten
und gefüllte Kalbsbrust in Rahmsauce

und ab 13.00 Uhr 

Dünnele frisch vom Holzofen
Dünnele am:

Dienstag, 04.11.2014 ab 18.00 Uhr
Montag, 10.11.2014 ab 18.00 Uhr

Donnerstag, 13.11.2014 ab 17.00 Uhr.

Gasthaus Kreuz, Hauptstraße 1, 78256 Steißlingen-Wiechs,
Tel. 07738 5713, E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de, www.kreuz-wiechs.de

Wiechser Schloßhexen e.V.

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

“Putzteufelchen”
für Privat-Haushalt in Steißlingen, langfristig gesucht.

Ca. 3 Std./Woche. Bei Interesse bitte melden 
unter Handy 0172/745 04 28 oder 0172/626 34 80

Dachgeschoss-Whg.
2 ½ Zi., ohne Balkon, zu vermieten. 

Tel. 07738/ 5174  

Zu verkaufen
Rolf Benz Ledercouch 

Runder Tisch
4 passende Stühle

Telefon 0 15 25 - 7 37 84 39



Schulstr. 4  
Tel. 07738/2 77

Singener Str. 11 
Tel. 2 78

78256 Steißlingen

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 3 8/3 89

gemischt 1 kg e 6,99

frischer 1 kg e 6,99

magere 1 kg e 9,90

kesselfrische 1 kg e 7,99

im Speckmantel 100 g e 1,99

Jeder Kunde erhält bei einem Einkauf über 7,00 e
eine tolle Überraschung

gruselig scharf 100 g e 0,99

100 g e 0,99

100 g e 0,99

1 kg e 5
1 kg e 5

am Di. 1 kg e 9

Ihre Metzgermeister

Inhaber Hugo Maier
Kirchstr. 2, 78256 Steißlingen
Tel. 07738-923024

Leidenschaftlich entflammt!
Entdecken Sie die
Vielfalt erhellender 
Momente und die Schönheit
brennender Leidenschaft.

Unsere neuen Duftkerzen machen aus Ihrem
Kerzenstündchen eine Zeit voller Wärme und Wohligkeit.

Blutorangen, Birkenblüten, Naranja, Bratapfel,
Kaminfeuer, Canada Cranberries, roter Granatapfel

EinkaufsblattEinkaufsblatt
Steißlinger

am Dienstag, 4.11.2014 letztmalig in diesem Jahr
Steißlingen , Bauhof, 11.20 Uhr
Geflügelhof J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Geflügelverkauf

Gasthaus Kreuz
Die Dünnelestube in Wiechs

Sonntag, 02.11.2014 ab 12.00 Uhr

feine hausgemachte Sonntagsbraten
und gefüllte Kalbsbrust in Rahmsauce

und ab 13.00 Uhr 

Dünnele frisch vom Holzofen
Dünnele am:

Dienstag, 04.11.2014 ab 18.00 Uhr
Montag, 10.11.2014 ab 18.00 Uhr

Donnerstag, 13.11.2014 ab 17.00 Uhr.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Ehrenbach und Team
Gasthaus Kreuz, Hauptstraße 1, 78256 Steißlingen-Wiechs,

Tel. 07738 5713, E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de, www.kreuz-wiechs.de

NARRENVEREINWiechser Schloßhexen e.V.
Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2014
Am Dienstag, den 11. November 2014 findet um 20.11 Uhr im Gasthaus
„Kreuz” in Wiechs die Mitgliederversammlung des Narrenvereins
Wiechser Schloßhexen e.V. für das Rechnungsjahr 2013 statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich eingeladen.

Tagesordnung
Top   1: Begrüßung
Top   2: Totenehrung
Top   3: Bericht der Schriftführerin
Top   4: Bericht des Kassiers
Top   5: Bericht der Kassenprüfer
Top   6: Bericht des Präsidenten
Top   7: Motto Fasnacht 2015
Top   8: Entlastung der Vorstandschaft
Top   9: Neuwahlen
Top 10: Satzungsänderung
Top 11: Aufnahme von Neumitgliedern
Top 12: Fasnacht 2015 / Termine und Gestaltung
Top 13: Mitgliedsbeiträge und Leihgebühren
Top 14: Ordensverleihung / Ehrungen
Top 15: Wünsche und Anträge

Änderungsanträge bzgl. der Tagesordnung sind bis spätestens
09.11.2014 beim Präsidenten schriftlich einzureichen.

Über zahlreiches Erscheinen freuen wir uns sehr.
Eine närrische Kopfbedeckung ist obligatorisch.

Christian Herz
(Präsident)

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

“Putzteufelchen”
für Privat-Haushalt in Steißlingen, langfristig gesucht.

Ca. 3 Std./Woche. Bei Interesse bitte melden 
unter Handy 0172/745 04 28 oder 0172/626 34 80

Dachgeschoss-Whg.
2 ½ Zi., ohne Balkon, zu vermieten. 

Tel. 07738/ 5174  

Zu verkaufen
Rolf Benz Ledercouch ( 2 kleine und 3 große Kissen) 

mit Fußhocker in Farbe Sandbeige sowie passender 

Sessel mit Fußhocker an Selbstabholer zu verkaufen. 

Alles frisch gereinigt und gepflegt. Preis = VHB

Runder Tisch (Kiefer) mit Einlegeplatte (50 cm)

sowie 4 passende Stühle (gepolstert) an 

Selbstabholer zu verkaufen. Preis = VHB.

Tel. 01577 - 78 30 311 - rufe auch gerne zurück

Dachdecker übernimmt alle Arbeiten
an: Dach, Ziegeldächer, Flachdächer,

Isolierungen - Schornsteine und Dachrinnen.

Telefon 0 15 25 - 7 37 84 39

Zuverlässige Haushaltshilfe 
nach Steißlingen gesucht

1 x wöchentlich ca. 3 Std. in 3-Pers.-Haushalt. 
Tel. 07738-9385777 oder 0173 3154956
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Bürger für Bürger 
 
Wer kann Computer? 
Gesucht werden Computer-Freaks, die 
ihre Kenntnisse gern weiter geben wür-
den. Und zwar an Steißlinger Senioren. 
Eine kleine Gruppe besteht bereits. 
Die Ehrenamtlichen des Teams „Bürger 
für Bürger“ möchten die bisherigen An-
gebote „Mittagessen“ (jeden Montag und 
Mittwoch in der Begegnungsstätte der 
Seniorenwohnanlage) und „Bürostunde“ 
(jeden ersten Mittwoch im Monat in der 
Seniorenwohnanlage) erweitern mit einer 
Computeria, d.h. Hilfe für den Umgang 
mit dem PC  bzw. Laptop. Wir sind kein Er-
satz für EDV Kurse. Unser Ziel ist Senioren 
individuelle Hilfen zu geben.  
Wer Interesse hat, sich in diesem Sinne eh-
renamtlich einzubringen, möge sich bitte 
bei „Bürger für Bürger“ melden. 
Tel.: 5117 Joachim Hirsch 
Tel.: 457  Klaus Kuhn 
 
Wen interessiert Computer? 
Es geht in erster Linie um die Vermittlung 
oder Festigung von Grundwissen, den Zu-
gang zum Internet mit Internetsuche und 
um Beherrschung des Mailprogramms, 
eventuell auch um Erarbeitung von Fo-
tobüchern, Fotokalendern mit eigenen 
Bildern usw. 
Anmeldungen bei  den vorgenannten Te-
lefonnummern. 
Wir werden in der letzten November-
woche eine Infoveranstaltung in der 
Begegnungsstätte der Seniorenwohn-
anlage abhalten.  
Der genaue Termin wird noch bekannt 
gegeben. 
 
Übrigens, das Bürgerbüro ist am Mitt-
woch, 05. November 2014 von 10:00 
Uhr bis 12:00 Uhr besetzt. 
 

Die Kleiderstube ist wieder 
geöffnet am 03.11.2014 
 
Wir haben warme Kleidung im Angebot. 
Schauen Sie doch einmal vorbei. 
 
Der Annahmetag für den Monat No-
vember ist Montag, 03.11.2014 von 
16.00-20.00 Uhr. Gerne holen wir Ihre 
Kleiderspenden auch nach telefonischer 
Absprache bei Ihnen ab. 

Telefonisch sind wir erreichbar von 
Montag-Freitag zwischen 09.00-18.00 
Uhr unter der Handy Nr. 0160/1170901. 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an, wir sind 
gerne für Sie da. 
 

SENIORENTREFF 
 
Zum wöchentlichen Treffen in der Begeg-
nungsstätte der Seniorenwohnanlage in 
der Radolfzeller Straße sind alle Seniorin-
nen und Senioren ab 60 Jahren und sons-
tige interessierte Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen  

Jeden Donnerstag, von 14.30-17.00 Uhr 
gibt es neben Kaffee, Kuchen und sonsti-
gen Getränken unterhaltsame Gespräche 
und ein ansprechendes Programm. 
 
Donnerstag, 30.10.2014  
Brett- und Kartenspiele  

Donnerstag, 06.11.2014  
Bürgermeister Ostermaier  
Aktuelles aus der Kommunalpolitik  

Mittwoch-Seniorengymnastik  
Die Seniorengymnastik „Fit in den Tag“ 
findet immer mittwochs von 09.30 - 10.30 
Uhr mit Frau Dagmar Bichsel in der Begeg-
nungsstätte statt. Neue Teilnehmer/-innen 
sind herzlich willkommen. „Reinschnup-
pern“ ist unverbindlich jederzeit möglich. 
 
 

Helianthum Lebensstätte für 
Pflege und Wohlbefinden 
dankt Ehrenamtlichen 
 

Über dreißig ehrenamtliche Helfer unter-
stützen ganzjährig die Seniorenbetreu-
ung im Helianthum in verschiedenen Be-
reichen, wie Esseneingabe, Kaffeedienst, 
Vorträge, kreatives Gestalten, Begleitung 
beim Singen, bei Festen und Ausflügen, 
Gebetstunden und Sterbebegleitung. 
Aus diesem Grund hat sich die Einrichtung 
am vergangenen Dienstag bei seinen 
Ehrenamtlichen mit einem besonderen 
Abend bedankt. Nach einer herzlichen 
Begrüßung und Danksagung durch den 
Heimleiter Oliver Stellfeld wurden alle 
Gäste in geselliger Runde im „La Castag-
na“ in Steißlingen mit einem leckeren, ita-
lienischen 4-Gänge Menü verwöhnt. 
Abgerundet wurde die Einladung durch 
einen musikalischen Leckerbissen, den 
das Quartett „Kaffeerausch“ mit beson-
deren Klängen der Klezmer-Musik, eine 
Musiktradition, deren Wurzeln sowohl im 
jiddischen Liedgut als auch in osteuropäi-
scher Folklore zu finden sind, servierte. 
Fröhlich und beschwingt ist der besonde-
re Abend ausgeklungen. 

Fachdienst „Frühe Hilfen für 
die Gemeinden im Landkreis“  

Auch für Steißlingen kompetenter An-
sprechpartner 
Das Leben mit Kind ist bunt, vielfältig und 
in jedem Fall lebendig. In der Schwanger-
schaft und den ersten Lebensmonaten 
schreitet die Entwicklung ihres Kindes 
rasch voran. Egal ob Sie ein Kind erwarten, 
schon Kinder haben, Sie in einer großen 
Familie leben oder alleinerziehend sind. 
Eltern stehen vor zahlreichen Herausfor-
derungen und Situationen, die sie verun-
sichern können. Erleichternd zu wissen, 
dass man nicht allein ist mit seinen Fragen 
und Problemen. Im Landkreis Konstanz 
stehen zahlreiche Einrichtungen und An-
sprechpartner zur Verfügung, die Ihnen 
in der Schwangerschaft und den ersten 
Lebensjahren Ihres Kindes mit Rat und Tat 
zur Seite stehen wollen. 
Frau Christina Rüdinger besuchte kürz-
lich die Gemeindeverwaltung Steißlingen 
und stellte das Angebot dieses Fachdiens-
tes persönlich vor.  

Im gesamten Landkreis stehen den Fa-
milien folgende Angebote, die durch 
den Fachdienst „Frühe Hilfen“ durch-
geführt oder unterstützt werden, zur 
Verfügung: 
-  Familienbesuche und Beratung zu 

Hause 
- Familienhebammen  
-  Informationsbörse für Eltern und 

Fachkräfte  

Mehr dazu erfahren Sie unter: 
www.fruehe-hilfen-lkkn.de 
Kathrin Niedergesäss / Christina Rüdinger 
Landratsamt Konstanz / Frühe Hilfen Ot-
to-Blesch-Straße 49 / 78315 Radolfzell Tel.: 
07531/800-2335 / Tel.: 07531/800-2334
Mail: Fruehe-Hilfen@LRAKN.de 
 
 

Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert 
 
Interessante Vorträge in Singen 
Meine Altersvorsorge - was habe ich, 
was brauche ich noch?
03.11.2014, 16.30 Uhr 
Erwerbsgemindert oder berufsunfähig 
- war wäre wenn?
05.11.2014, 16.30 Uhr 
Todesfall: Versorgt über den Partner?
10.11.2014, 16.30 Uhr 
Dauer der kostenlosen Vorträge jeweils 
ca. 2 Stunden. 
Veranstaltungsort: Außenstelle der Deut-
schen Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg, Julius-Bührer-Str. 2, 78224 Singen. 
Bitte telefonische Anmeldung unter 
07731/8227-10. 
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Vereinsvertreter- 
besprechung 
 
Einladung 
Die Vorsitzenden aller örtlichen Verei-
ne, Organisationen und Parteien sind 
zur diesjährigen Vereinsvertreterbe-
sprechung am Dienstag, 02.12.2014, 
19.00 Uhr, in den Sitzungssaal im 
Rathaus  herzlich eingeladen. 
 
Terminmeldungen 2015 
Bitte melden Sie Ihre Termine für das 
Jahr 2015, falls Sie dies noch nicht 
getan haben, baldmöglichst  im Rat-
haus bei Doris Frey, Fax: 9293-59 oder 
dfrey@steisslingen.de an. 
An dieser Besprechung wird u.a. der 
vorläufige Veranstaltungskalender 
2015 bekannt gegeben und mit den 
anwesenden Vereinsvertretern abge-
sprochen. 
 
Wünsche / Anregungen? 
Besondere Wünsche und Anregungen 
zur Tagesordnung nehmen wir eben-
falls gerne entgegen. 

 
 

TuS Steißlingen  

 Abt. Handball 

 
01.11.2014  
18:00 Uhr TV Ehingen Damen - 
TuS Steißlingen Damen II 
 
02.11.2014  
14:45 Uhr HSG Oberer Linzgau Bw - 
JSG Hegau Bw II 
15:00 Uhr TV Ehingen Bm - JSG Hegau Bm II 
16:30  Uhr TV Meßkirch I - TuS Steißlingen III 
17:00 Uhr TuS Helmlingen I - TuS Steißlingen I 
 
Am kommenden Wochenende sind nur 
fünf Mannschaften des TuS bzw. der JSG 
im Einsatz. 
Die I. Herren muss nach der einwöchigen 
Spielpause am Sonntag beim Tabellen-
letzten in Helmlingen antreten. Die Gast-
geber werden sicherlich mit allen Mitteln 
versuchen, den ersten Erfolg einzufahren. 
Für den TuS gilt es, auswärts erneut zu 
punkten, um sich Richtung Mittelfeld der 
Tabelle orientieren zu können. Der Spiel-
ausgang ist unter den gegebenen Vorzei-
chen durchaus offen. 
Die Damen II müssen zum Lokalderby in 
Ehingen antreten. Nach der herben Nie-
derlage am vergangenen Wochenende 
werden sie auf Wiedergutmachung aus 
sein. Die Gastgeber befinden sich aller-

dings derzeit in guter Form und haben 
letztes Wochenende einen der Favoriten 
der Klasse geschlagen. Die Herren III müs-
sen in Meßkirch antreten und sind dort 
Außenseiter. Die weibl. BII ist Favorit in 
Meßkirch, die männl. B II nur Außenseiter. 
 
 Abt. Turnen 

Vorschulkinderturnen
Am Montag 3.11.2014 fällt das Turnen 
für Vorschulkinder aus. 
Wir freuen uns wieder am Montag 
10.11.2014 auf euch. 
 
 
 Abt. WBSL 

 
Jahres-Abschluss-Wanderung 
Liebe Wanderfreunde, am Sonntag den 
2. November wollen wir gemeinsam um 
13:00 Uhr unsere Jahres-Abschluss-Wan-
derung durchführen. Bei hoffentlich gu-
tem, sprich trockenem Wetter, wollen wir 
gemeinsam etwas durch Wald und Flur 
rund um Steißlingen wandern. Anschlie-
ßend ist geplant bei Kaffee und Kuchen 
im TuS-Heim etwas zusammen zu sitzen 
und die vergangene Wandersaison Revue 
passieren zulassen. Daher sind Kuchen-
spenden sehr willkommen. Eingeladen ist 
jeder der Lust hat. Die Voraussetzungen 
sind: gutes Schuhwerk und ebensolche 
Laune! 
 
Deutscher Leadcup 2014: Zweiter 
Stopp im Neu-Ulmer sparkassendome 

Beim zweiten Stopp des diesjährigen 
Leadcups trafen sich am vergangenen 
Wochenende erneut die deutschen Top-
Kletterer in der Neu-Ulmer Kletterhalle. 
Vor vollbesetzten Zuschauerrängen wur-
den noch einmal Punkte gesammelt für 
das große Finale des Deutschen Leadcups 
am 08. und 09. November in Berlin. 

Bei den Damen ging die Rechnung der 
Routenbauer Christian Bindhammer, Jo-
hannes Lau und Christoph Müller sehr 
schön auf. Die lange, ausdauernde Route 
erreichte eine Topbegehung von Solveig 
Korherr (TUS Steisslingen), die sich da-
mit verdient den Sieg in diesem Leadcup 
holte, vor Sophie Rauberger (DAV Schwä-
bisch-Gmünd) und Denise Plück (DAV 
Rheinland-Köln). 
 
Ergebnisse Deutscher Leadcup 
Neu-Ulm 2014 Damen: 
1. Platz Solveig Korherr (TUS Steisslingen) 
 
Spektakulärer Routenbau beim 
Deutschen Jugendcup Lead 
Nachdem am Samstag die „Großen“ ei-
nen spannenden Wettkampf unter sich 
ausgetragen hatten, war am Sonntag die 
Jugend dran. Die Starterliste zählte nach 
dem Teilnehmerrekord in Darmstadt er-
neut 145 Jugendliche, was einmal mehr 
das große Interesse des deutschen Klet-
ternachwuchses am Wettkampfklettern 
unter Beweis stellt. Um diese Masse an 
Startern unter einen Hut zu bringen, 
wurde im Neu-Ulmer sparkassendome 
erstmals ein neues Konzept erfolgreich 
umgesetzt, das einen überarbeiteten Zeit-
plan beinhaltete. Dabei starteten alle Teil-
nehmer der jeweiligen Wertungsklassen 
A und B geschlossen, so dass Qualifikati-
on und Finale zügig durchgeführt werden 
konnten. 
 
Deutscher Jugendcup Lead Neu-Ulm 
2014:Weibliche Jugend A: 
2. Platz Solveig Korherr (TUS Steisslingen) 
 
In der Mediathek von Regio tv Schwaben 
gibt es unter dem Titel „Hoch hinaus“ ein 
kleines Video zu dieser Veranstaltung. 
 
Auszug Text:  Deutscher Alpenverein / Vik-
toria Hingerl 
Fotos: Deutscher Alpenverein / Marco 
Kost 
 
 

Fußballclub 
 
FC Steißlingen – VfR Stockach II 2 : 1 
(0:1) 
Im Heimspiel gegen die Landesligareser-
ve des VfR Stockach war der FC Steißlin-
gen von Beginn an bemüht die unnötige 
Niederlage vergangener Woche wieder 
gut zu machen. Dabei musste die Heim-
elf auf den treffsicheren Stürmer Stefan 
Fuchs verzichten, der berufsbedingt nicht 
zur Verfügung stand. Für Fuchs begann 
Dominik Mierisch im Sturmzentrum, Phi-
lipp Eith kehrte nach überstandener Ver-
letzungspause in die erste Elf zurück. Der 
FCS übernahm von Beginn an die Initiati-
ve und hatte bereits in der Anfangsvier-
telstunde zahlreiche hochkarätige Tor-
chancen. Dominik Mierisch sowie Senad 
Rama scheiterten jedoch am gut reagie-
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renden Torhüter Hoffmann. Die Gäste, die 
sich vornehmlich auf die Defensivarbeit 
beschränkten, kamen nur durch Konter 
gefährlich vor das Steißlinger Gehäuse. 
Die zahlreichen vergebenen Chancen auf 
Steißlinger Seite rächten sich kurz vor der 
Pause. Die Gäste verwandelten mit der 
ersten guten Chance in der 44. Minute ei-
nen direkten Freistoß zur schmeichelhaf-
ten Pausenführung. 
In der zweiten Hälfte drängten die Gastge-
ber auf den Ausgleichstreffer und wurden 
in der 56. Minute dafür belohnt. Dominik 
Mierisch kam nach schönem Zuspiel frei 
zum Schuss und verwandelte aus ca. 16 
Metern zum 1:1. Überschattet wurde das 
Spiel von einem schlimmen Zwischen-
fall. Nach einem Zweikampf verletzte sich 
Senad Rama im Nackenbereich. Nach-
dem er zunächst weiterspielen konnte 
blieb Rama kurze Zeit später benommen 
am Boden liegen. Die Unsicherheit der 
Schwere der Verletzung veranlasste den 
bereits eingetroffenen Notarzt dazu, ei-
nen Helikopter einfliegen zu lassen. Nach 
mehrminütiger Spielunterbrechung wur-
de Rama dann in das Schwenninger Kran-
kenhaus zur weiteren Untersuchung ein-
geflogen. Im Namen des FC Steißlingen 
wünschen wir dir gute Besserung und 
hoffen, dass sich die Verletzung als nicht 
schwerwiegend herausstellt.
Nach diesem Schock wurde das Spiel 
wieder angepfiffen und der FCS behielt 
weiterhin die Oberhand. Gent Zhuniqi 
scheiterte in der 70. Minute mit seinem 
Kopfball an der Unterkannte der Querlat-
te. Die Führung wäre nun längst überfällig 
gewesen. Eine weitere gute Möglichkeit 
hatte Christian Stengele in der 75. Minute, 
dessen Schuss Torhüter Hoffmann jedoch 
abwehren konnte. Die Entscheidung des 
Spiels fiel somit erst kurz vor Schluss. Phi-
lipp Eith drang in den Strafraum ein und 
wurde dabei regelwidrig zu Fall gebracht, 
woraufhin der Schiedsrichter folgerich-
tig auf Strafstoß entschied (87‘). Michael 
Paul nahm sich den Ball und ließ Torhüter 
Hoffmann mit seinem platzierten Schuss 
keine Abwehrchance. Der FC Steißlingen 
gewann hochverdient 2:1, wobei das Er-
gebnis aufgrund der Vorkommnisse am 
heutigen Tage nur eher eine Randnotiz 
war. 
 
Sonntag, den 02.11.2014, 14:30 Uhr 
FC Schwandorf/Worndorf - 
FC Steißlingen (in Worndorf ) 
 
Samstag, den 01.11.2014, 14:30 Uhr 
FC Steißlingen II - 
BSV Nordstern Radolfzell 
 
 

 
 

Sport-Schützen-Verein 
 
42 Jahre Dorfmeisterschaften im Sport-
schießen 
v.l.: Schützenkönigin Melinda Barchet ne-
ben Manfred Hirt, 1. Ritter und Erster der 
Kombinationswertung aus KK- und Luft-
gewehr, dahinter Arnold Zimmermann, 
der den 3. Platz belegte. Erika Blickle, die 
den ersten Platz in der Kombination DA-
MEN belegte, mit ihren Mannschaftskol-
leginnen Ilona Wohriska, Natalie Szafrans-
kyj und Denise Auer. Dazwischen Walter 
Zimmermann, Zweiter der Kombination 
HERREN. 

Wir gratulieren! 

Rundenwettkämpfe 
In der SBSV – Verbandsliga trafen unsere 
Luftpistolen-Schützen auf den 
SV Hohenbodmann. Steißlingen musste 
sich in dieser ersten Begegnung mit 3:2 
Punkten geschlagen geben. Unsere Punk-
te errangen Wolfgang Schmitz, 359 Ringe 
und Thomas Werder-Frank, 354 Ringen. 
Corinna Riedle, 344 R., Ralf Breier, 342 R. 
und Gerhard Neidhart, 328 R. konnten 
nicht punkten. 
 
In der Kreisliga hatte unsere Mannschaft 
im Luftgewehr den SV Bermatingen II zu 
Gast. Mit 5:0 Punkten ging die erste Run-
de an Steißlingen. Daniel Blickle legte 379 
Ringe vor, gefolgt von Th. Werder-Frank, 
361 R., Sven Felbel, 360 R., Melanie Wer-
der, 351 R. und Jürgen Leirer 353 Ringe. 
 
Termine 
Herbst- u. Königschießen verbunden mit 
den Vereinsmeisterschaften von Sams-
tag, dem 15. Nov. bis Sonntag, den 23. 
Nov. 2014 zu den Öffnungszeiten. 
Am Sonntag, 07. Dez. 2014, Adventskaf-
fee ab 15:30 Uhr im Schützenhaus. 
Die Meisterschaften im FITA – Bogen 
finden am Sonntag, 14. Dez. 2014 in der 
Mindlestalhalle statt. 
Preisskat am Samstag, 27. Dezember 
2014 im Schützenhaus. Beginn 13:00 Uhr. 
 
Öffnungszeiten 
Mittwoch: Jugendtraining 18:00 Uhr, ab 
19 Uhr allgemeines Training. 
Samstag: 16:00 – 19:00 Uhr 
Sonntag: 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr. 
 

Unser Schützenhaus finden Sie im Stäud-
ler 25 
www.schuetzen-steisslingen.de 
 
 

Musikverein Steißlingen e. V. 
 
Einladung zum Kirchenkonzert 
am 8. November um 19.00 Uhr  
in der kath. Pfarrkirche St. Remigius 
 
Liebe Freunde des Musikverein Steißlin-
gen, 
wenn die Tage kürzer werden, der Wind 
die Blätter von den Bäumen fegt und das 
Thermometer immer tiefer in den Keller 
sinkt, dann ist es Zeit für das traditionelle 
Herbstkonzert des Musikverein Steißlin-
gen. Um die Stimmung dieser herbstli-
chen Tage besser zu vermitteln, findet das 
Konzert in diesem Jahr in der kath. Pfarr-
kirche St. Remigius statt. 
 
Durch die Ruhe, die die Kirche ausstrahlt, 
verbunden mit einer einzigartigen Akus-
tik, wird den Zuhörern ein besonderes 
Klangerlebnis vermittelt: Auf dem Kon-
zertprogramm stehen geistliche und 
weltliche Musikwerke, die aus den Federn 
altbekannter Komponisten stammen und 
von namhaften, zeitgenössischen Arran-
geuren bearbeitet wurden. Zu diesem 
abwechslungsreichen Programm mit 
Solistinnen und Solisten wird zudem der 
Pfadi-Chor mit modernen geistlichen 
Liedern beitragen. 
Erleben sie bei diesem Konzert die Sym-
biose von Kirche, welche seit jeher ein Ort 
der Konzentration und der Spiritualität ist 
und Musik welche Ausdruck tiefster Emp-
findungen und Vorstellungskraft war und 
ist. 
 
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, über 
eine Spende zu Gunsten der Steißlinger 
Behindertengruppe „Vergiss mein nicht“ 
würde man sich herzlich freuen! 
Nach dem Konzert sind alle Gäste zu ei-
nem gemütlichen Stehempfang ins Remi-
giushaus eingeladen. 
 
Ist Ihr Interesse geweckt worden? 
Dann lassen Sie sich dieses besondere 
Konzert nicht entgehen! Die MusikerIn-
nen des Musikvereins und die SängerIn-
nen des Pfadi-Chores freuen sich auf Ihren 
Besuch! 
 
 

Pfadfinder Steißlingen 
 
Kluftenbörse 
Liebe Wölflinge, Jufis, Pfadis und Rover 
Am 8.11. findet von 11:00 -12:00 Uhr für 
euch die Kluftenbörse im Pfadiheim statt. 
Hier könnt ihr Kluften bestellen, kaufen 
oder wenn ihr aus eurer Kluft rausge-
wachsen seid, sie an andere verkaufen. 
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Deutsch-Französischer Club 
 
Im Mittelpunkt Europas 

Es war schon ein bewegender Moment 
für den Deutsch-Französischen Club, der 
sich der Verständigung zwischen Frank-
reich und Deutschland und der Einheit 
Europas verpflichtet fühlt, einmal im Mit-
telpunkt Europas zu stehen. Denn ein Ziel 
des herbstlichen „Jour fixe“ am vergan-
genen Samstag war die berühmte Wall-
fahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“, die 
nicht nur ein spiritueller, sondern auch ein 
geographischer Mittelpunkt unseres Kon-
tinents ist: Es gibt vier Kapellen, verstreut 
in ganz Europa, deren Patrozinium Maria 
als Mutter Europas ist: In Gibraltar, in Be-
resniki (Russland), in Reykjavik und auf 
Malta steht jeweils eine dieser Kapellen. 
Verbindet man diese vier zu einem Kreuz, 
so steht in dessen Mitte unsere Kapelle in 
Bärenthal-Gnadenweiler auf dem Großen 

Heuberg - und wird damit zum Zentrum 
Europas. 
 
Zur hohen Symbolkraft des Ortes - nicht 
weit entfernt von der Erzabtei Beuron, die 
die Kapelle und die Pilger auch geistlich 
betreut - kommt hinzu die nicht minder 
tiefe Symbolik der Architektur und Aus-
stattung der Kapelle. Diese Symbolik er-
schließt sich nicht so ohne weiteres ohne 
ausführliche Erklärung, für die hier leider 
kein Platz ist. Die Teilnehmer der DFC-
Fahrt hatten deshalb eine sachkundige 
Führung gebucht, die ihnen die Augen 
öffnete für die unzähligen Bezüge zur Bi-
bel, zur Marienverehrung, zur Zahl „Zwölf“ 
und zu Europa. 
 
Zuvor hatten die 27 Teilnehmer der Ex-
kursion Schloss Sigmaringen besucht – 
in anderer Hinsicht ebenfalls ein Ort von 
hoher Symbolkraft, in diesem Fall für die 
deutsche Geschichte von der Stauferzeit 
bis zum Ende des Kaiserreichs 1918, zur 
Katastrophe des Dritten Reiches – und zu 
der abschließenden irrwitzigen Posse, als 
Sigmaringen von Oktober 1944 bis April 
1945 Sitz der geflohenen französischen 
Vichy-Regierung unter Marschall Pétain 
und Ministerpräsident Pierre Laval war, 
die mit dem Deutschen Reich während 
des Zweiten Weltkrieges kollaboriert hat-
te. 
 
Es war ein langer und interessanter 
Tag, an dem auch die Geselligkeit beim 

gemeinsamen Mittagessen und Kaf-
feetrinken (Café Kapellenblick, sehr zu 
empfehlen, auch als Ausgangspunkt für 
schöne Wanderungen) nicht zu kurz kam. 
Auf der abendlichen Heimfahrt nutzte 
DFC-Präsidentin Gabrielle Benzinger die 
Zeit nicht nur für ein Dankeschön an die, 
die die Fahrt vorbereitet hatten, sondern 
lud auch alle Mitglieder zur traditionellen 
Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 
Sonntag, 16.11.2014, auf den Steißlinger 
Friedhof ein. Worte zum Gedenken an die 
Toten der Kriege spricht in diesem Jahr 
die DFC-Präsidentin. 
 
 

Spielgruppe 
 
„Ich geh` mit meiner Laterne....“ 
Bald ist St. Martin. Deshalb treffen wir 
uns am kommenden Dienstag, den 4. No-
vember, um 9. 30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, um zusammen Laternen 
für den St. Martinsumzug zu basteln. Bitte 
bring ein Laternenlicht und evtl. Arbeits-
kleidung ( es wird geklebt und geschnit-
ten) mit. Natürlich kann nebenher kräftig 
getobt und zusammen gespielt werden. 
Alle Kinder ab einem Jahr mit ihren Ma-
mis, Papis oder sonstigen Begleitperso-
nen sind herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf euch. 
Bei Fragen oder Unklarheiten einfach an-
rufen! 
Nadine Hess: 2031322, Nicole Josef: 5203, 
Ilona Wohriska: 0173-6647561 



ZUM HÖCHSTPREIS!

Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287  


 



Tel.: 0 77 31 - 91 77 86
78239

Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

Mietgärtner!

Gartenpflege - Neu - u. UmgestaltungenGEMÜSE - OBST u.a. bei Getränke Weinmann
1. November ist Samstag ein Feiertag.

Ich komme freitags ca. 16.30 Uhr

0171 7185107 •Tel. 07534 98981
Fax: 07534 998382 • Mail: gloenkler@yahoo.de

Besten Dank Frank Glönkler für ca. 3 Std./Woche in Privathaushalt in 
Steißlingen (Minijob 15,- EUR/Std.)



Sie wollen Ihr Auto verkaufen?
Wir kaufen  IHR Auto!

Wir kaufen ständig sämtliche Modelle/Fabrikate
Leasing/Finanzierungen        Übernahme/Ablöse

ZUM HÖCHSTPREIS!
Testen Sie uns - Ankauf sofort gegen BAR!

Automobile Schädler
Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287  


 



Mittwoch, 29. Okt. 2014 von    9.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 30. Okt. 2014 von    9.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 31. Okt. 2014  von  10.00 bis 15.00 Uhr

Gottlieb - Daimler - Straße 7
Tel.: 0 77 31 - 91 77 86

78239 Rielasingen-Worblingen

Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche

gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu - u. UmgestaltungenGEMÜSE - OBST u.a. bei Getränke Weinmann
1. November ist Samstag ein Feiertag.

Ich komme freitags ca. 16.30 Uhr
Bei Frischfisch bitte ich um Vorbestellung - 

ich werde keine Freiware mitführen!!

Wünsche gerne an: 0171 7185107 •Tel. 07534 98981
Fax: 07534 998382 • Mail: gloenkler@yahoo.de

Besten Dank Frank Glönkler
Suche tüchtige Bügelhilfe

für ca. 3 Std./Woche in Privathaushalt in 
Steißlingen (Minijob 15,- EUR/Std.)

Telefon (AB) 07738/938750



Ärztliche Notdienste 
 
Ärztl. Notfalldienst  01805/19292-350 
Krankentransport  19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen  07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell  07732/88-1 
Zahnärztlicher Notdienst  01803 / 222 555 25 
 

Tierarztnotdienst   

Bitte beim Haustierarzt erfragen.  

 

Apothekennotdienst  
 
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag) 
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 01.11.2014 
Apotheke Sauter , Singen 
Ekkehardstr.18, Tel.: 07731/63035 
 
Sonntag, 02.11.2014 
Haydn-Apotheke, Radolfzell 
Konstanzerstr.75, Tel. 07732/910050

Wichtige Rufnummern  

Notruf  110 
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr  112 
Polizei Steißlingen  97014 
Polizei Singen  07731/888-0 
Wasserversorgung  0173/3238287 
Stromversorgung Notruf  07738/929345 
Gasversorgung  0800/7750007 
Kath. Pfarramt  262 
Evang. Pfarramt  5900 
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst 
Mo-Fr 9-12 Uhr  1707 
Dorfhelferinnenstation am Nachmittag 
und Wochenende  07775/938934 
Sozialstation Stockach  07771/93620 
Hospizverein Singen/Hegau  07731/31138 
Helianthum Pflegestätte  9393-0 
Kath. Bücherei Steißlingen  923004 
Tagesmütterverein  07732/8233888 
Bürger für Bürger Büro  07738/9397790 
 

Gemeindeverwaltung  

www.steisslingen.de 
gemeinde@steisslingen.de 
touristinfo@steisslingen.de 
Bürger Service und Tourist Info: 
Mo-Fr 8-12.30 Uhr + Mi 14-18 Uhr 
Tel. 9293-14/ -15/ -40 
Rathaus – sonstige Bereiche: 
Mo-Fr 8-12.30 Uhr + Mi 14-18 Uhr 
Telefon  9293-0 
Fax  9293-59 
Ortsvorsteher Wiechs 
Herr Herz  93 96 00 
Schule  9293-61 
Gemeindemusikschule  5307 
Hausmeister und  0160/90671568 
Hallenwart, Herr Bach 
Vertretung Hallenwart  0160/90671566 
Bauhof  923853 
Seeblickhalle  7662 
Sporthalle Mindlestal  688 

Pfarrgemeinde St. Remigius 
Steißlingen 
 
Gottesdienstordnung  
vom 31. Oktober bis 9. November 2014  
 
Freitag, 31. Oktober 
17.50 Uhr Beichtgelegenheit 
18.30 Uhr Vorabendmesse auf 
Allerheiligen 
 
Samstag, 1. November - Allerheiligen 
9.00 Uhr Hochamt gest. von unserem 
Kirchenchor 
13.30 Uhr Rosenkranz 
14.00 Uhr Andacht zum Totengedenken 
 
Sonntag, 2. November - Allerseelen 
9.00 Uhr Hl. Messe 
 
Dienstag, 4. November 
9.00 Uhr Frauenmesse 
19.30 Uhr Remigiushaus Perlen 
des Glaubens 
 
Donnerstag, 6. November 
19.00 Uhr Hl. Messe anschließend Anbe-
tung 
 
Freitag, 7. November  - 
Herz-Jesu-Freitag 
17.15 Uhr Rosenkranz  
18.00 Uhr Herz-Jesu-Amt  
 
Samstag, 8. November 
18.30 Uhr Vorabendmesse in 
Friedingen  
19.00 Uhr Kirchenkonzert des MV und 
Pfadichores 
 
Sonntag, 9. November 
10.15 Uhr Familiengottesdienst 
 
Das Rosenkranzgebet in der Homburgka-
pelle macht Winterpause. 
 
Pfarrbüro Steißlingen geöffnet von 
Dienstag bis Freitag  
vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
mittwochs Pfr. Meier anwesend 
Seelsorgeangelegenheiten jederzeit, evtl. 
telefonisch Termin vereinbaren.  Tel. 262 
bitte benutzen Sie auch den Anrufbeant-
worter; FAX 241 und die E-Mail-Adresse 
remig-steisslingen@t-online.de 
Homepage der Seelsorgeeinheit 
www.kath-hegau-mitte.de 
Remigiushausbelegung Frau Benzinger 
Tel. 5001 

Spendenkonto Kirchenrenovation (Pfarr-
kirche und Wiechs) 
Kirchenbauverein St. Remigius e.V. 
Konto 22 422 4222 bei der Volksbank 
69 291 000 
 
Miteinander glauben und christlich le-
ben – Oekumene vor Ort 
Dienstags oekumenischer Glaubensweg 
mit Glaubenperlen 
19.30 Uhr Remigiushaus (sie können 
auch mal „reinschmecken“)   
 
 

Evangelische Kirchengemein-
de Steißlingen-Langenstein 
 
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen 
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123, 
Pfrin. Müller-Fahlbusch 
www.steisslingen-evangelisch.de 
Dienstzeiten Pfarrbüro,  Frau Metz:  je-
den Montag, 17 – 18 Uhr und Donnerstag, 
9 – 11 Uhr. 
Vom 27. bis 31.10.2014 hat Frau Metz Ur-
laub. 
Erreichbarkeit Pfrin. Müller-Fahlbusch: 
telefonisch unter 07738/5900 oder per 
Email: evang.kirche@steisslingen.de, per-
sönliche Gespräche nach Vereinbarung. 
 
G o t t e s d i e n s t e: 
Sonntag, 02.11.2014,  
9.30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst, Pfr. 
i.R. von Criegern 
10.30 Uhr, Langenstein, Gottesdienst 
mit Abendmahl, Pfr. i.R. von Criegern 
 
Sonntag, 09.11.2014,  
9.30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst mit 
Abendmahl, Pfrin. Müller-Fahlbusch 
 
W e i t e r e    V e r a n s t a l t u n g e n: 
Dienstag, 04.11.2014, 
14.30 Uhr Seniorennachmittag: Ganz 
herzlich laden wir alle Seniorinnen und 
Senioren zum Seniorennachmittag ins  
Evangelische Gemeindehaus Steißlin-
gen  ein. Unser Thema an diesem Nach-
mittag ist „150 Jahre Max und Moritz“. 
Wer noch eine Max und Moritz-Ausgabe 
hat, möge sie bitte mitbringen. Wir freuen 
uns über Jede / Jeden der kommt. 
 
Gebetszeit:  
Freitag um 19:00 Uhr in der Kirche in 
Steißlingen. 
 
Seniorengymnastik: 
für alle Interessierten jeden Mittwoch um 
10:00 Uhr im Evang. Gemeindehaus Steiß-
lingen 
 


